
Inhalt Seite

Erzbistum Freiburg
Nr. 9 – Ordnung über die Verwaltung des Katholischen Kirchenvermögens im Erzbistum Freiburg

(Kirchliche Vermögensverwaltungsordnung – KVO) Teil III Verwaltung des örtlichen Kirchenver-
mögens.................................................................................................................................. 34

Hinweise zur Novelle der KVO Teil III........................................................................................... 44
Nr. 10 – Änderung der Ordnung für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Priester (Priesterbesol-

dungs- und -versorgungsordnung – PrBesO)............................................................................... 44
Nr. 11 – Ordnung zur Gleichstellung von Frauen und Männern im kirchlichen Dienst der Erzdiözese

Freiburg (Gleichstellungsordnung)............................................................................................ 45

Mitteilungen des Generalvikars
Nr. 12 – Einführung für neue pastorale Ansprechpersonen von Kindertageseinrichtungen als digitales

Chat-Angebot......................................................................................................................... 50
Nr. 13 – Aufbaukurs Pfarrverwaltung.............................................................................................. 50
Nr. 14 – Kirchliche Statistik – Erhebungsbogen 2021........................................................................ 51
Nr. 15 – Wohnung für Priester im Ruhestand.................................................................................... 51
Nr. 16 – Schweigeexerzitien für Priester und Diakone....................................................................... 51

Personalmeldungen
Nr. 17 – Ernennung....................................................................................................................... 52
Nr. 18 – Anweisungen/Versetzungen............................................................................................... 52
Nr. 19 – Zurruhesetzung................................................................................................................ 52
Nr. 20 – Im Herrn verschieden....................................................................................................... 52

33

Nr. 2 Freiburg im Breisgau, den 17. Januar 2022



Erzbistum Freiburg

Nr. 9
Ordnung über die Verwaltung des Katholischen Kirchenvermögens

im Erzbistum Freiburg
(Kirchliche Vermögensverwaltungsordnung – KVO)

Teil III
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1) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und
divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Abschnitt 1: Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich
Die Bestimmungen des Teiles III dieser Ordnung regeln die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens im
Erzbistum Freiburg, insbesondere die Verwaltung des Vermögens der Kirchengemeinden und Gesamtkirchen-
gemeinden.

§ 2 Anwendung des CIC
Bei der Besorgung der Vermögensangelegenheiten sind die Bestimmungen des Codex Iuris Canonici
(cc. 1254 bis 1310 CIC) über das Kirchenvermögen einzuhalten.

§ 3 Örtliches Kirchenvermögen
(1)  Das örtliche Kirchenvermögen umfasst
a) das Vermögen der Kirchengemeinde,
b) das Vermögen des Kirchenfonds und das Vermögen der sonstigen örtlichen Stiftungen und Anstalten

(Ortsfondsvermögen).
(2)  Zum Vermögen der Kirchengemeinde gehören insbesondere der Anteil der Kirchengemeinde an der
einheitlichen Kirchensteuer, das Aufkommen der Ortskirchensteuer, sonstige Zuweisungen aus dem Kirchen-
steueraufkommen, die im Eigentum der Kirchengemeinde stehenden unbeweglichen und beweglichen Sachen,
Rechte, Forderungen und sonstigen Wirtschaftsgüter, insbesondere die Guthaben auf Konten aller Art – ausge-
nommen die in Absatz 3 bezeichneten –, ferner Erträge von pfarrlichen und sonstigen kirchengemeindlichen
Festen und Veranstaltungen, Sammlungen und Kollekten sowie Spenden und sonstige Gaben für Zwecke der
Kirchengemeinde. Zum Vermögen der Kirchengemeinde gehört ferner jegliches, den Geistlichen als Amtsträ-
gern in der Kirchengemeinde anvertrautes Treugut.
(3)  Nicht zum örtlichen Kirchenvermögen gehören
a) Gelder aus Sammlungen und Kollekten aufgrund bischöflicher Anordnung gemäß can. 1266 CIC,
b) das Pfründevermögen.
(4)  Im Zweifel ist anzunehmen, dass Zuwendungen an die Verwalter des örtlichen Kirchenvermögens den
verwalteten Rechtspersonen zugedacht sind.

§ 4 Begriff der Vermögensverwaltung
Die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens umfasst die von der Kirchengemeinde zu besorgenden
örtlichen kirchlichen Vermögensangelegenheiten, insbesondere die Haushalts- und Finanzangelegenheiten ein-
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schließlich der Kassen- und Rechnungsführung, die Bau- und Grundstücksangelegenheiten sowie die Regelung
der Personalangelegenheiten.

Abschnitt 2: Verwaltung der Kirchengemeinde

Unterabschnitt 1: Allgemeines

§ 5 Rechtliche Stellung der Kirchengemeinde
(1)  Eine Kirchengemeinde ist die auf dem Gebiet der Seelsorgeeinheit territorial umschriebene und als
Kirchengemeinde errichtete Gemeinschaft von Gläubigen des Erzbistums Freiburg. Ihr Gebiet umfasst in
der Regel eine oder mehrere kanonisch errichtete Pfarreien sowie gegebenenfalls territorial oder personal
umschriebene Gemeinden der Seelsorgeeinheit.
(2)  Kirchengemeinden sind nach staatlichem Recht Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Unterabschnitt 2: Organe

§ 6 Organe der Kirchengemeinde
(1)  Die Besorgung der Vermögensangelegenheiten der Kirchengemeinde obliegt nach Maßgabe der folgenden
Vorschriften dem Pfarrgemeinderat, dem Stiftungsrat und dem Vorsitzenden des Stiftungsrates (§§ 13 f.).
(2)  In der Erfüllung ihrer Aufgaben werden die Organe nach Absatz 1 von diözesanen Verrechnungsstellen
oder von den Geschäftsstellen der Gesamtkirchengemeinden unterstützt.

§ 7 Pfarrgemeinderat
(1)  Dem Pfarrgemeinderat obliegen unter Beachtung der sich aus §§ 28, 29 dieser Ordnung ergebenden
Pflichten folgende Aufgaben:
a) die Wahl des Stiftungsrates (§ 9),
b) die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates (§ 14),
c) die Aufstellung von pastoralen Richtlinien für die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinde(n),
d) die Beschlussfassung über den Haushaltsplan der Kirchengemeinde sowie über die Art und Höhe der zu

erhebenden Ortskirchensteuer (§ 14 Absatz 2 KiStO),
e) die Feststellung der Jahresrechnung (§ 14 Absatz 5 KiStO),
f) die Bestellung einer rechnungsführenden Stelle (§ 18 Absatz 2 KiStO),
g) die Beschlussfassung über die Errichtung und den Antrag auf Aufnahme in eine Gesamtkirchengemeinde

(§ 20 Absätze 1 und 2 KiStO). Satz 1 Buchstaben d) bis g) findet keine Anwendung, wenn eine
Gesamtkirchengemeinde errichtet ist.

(2)  Für die Arbeitsweise des Pfarrgemeinderates gelten die Satzung der Pfarrgemeinderäte im Erzbistum Frei-
burg und die Gemeinsame Geschäftsordnung für die Pfarrgemeinderäte und Dekanatsräte in der Erzdiözese
Freiburg – GGO –.

§ 8 Stiftungsrat – Aufgaben
(1)  Dem Stiftungsrat obliegt unter Beachtung der sich aus §§ 20 Absatz 1 Satz 2 2. Halbsatz PGRS sowie
28, 29 dieser Ordnung ergebenden Pflichten die Verwaltung des Vermögens der Kirchengemeinde nach § 4,
soweit nach dieser Ordnung keine eigene Zuständigkeit des Pfarrgemeinderates oder des Vorsitzenden des
Stiftungsrates gegeben ist.
(2)  Der Stiftungsrat vertritt die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr nach Maßgabe der §§ 22, 23, 23a, 23c und
23d.
(3)  Der Stiftungsrat ist verpflichtet, bei seiner Tätigkeit die pastoralen Richtlinien des Pfarrgemeinderates
für die Vermögensverwaltung zu berücksichtigen und dem Pfarrgemeinderat regelmäßig über seine Arbeit zu
berichten.
(4)  Der Stiftungsrat berät die gemäß § 7 Absatz 1 zur Beschlussfassung durch den Pfarrgemeinderat bestimm-
ten Vorlagen vor.
(5)  Der Stiftungsrat ist an die im Rahmen seiner Zuständigkeit gefassten Beschlüsse des Pfarrgemeinderates
gebunden.

§ 9 Stiftungsrat – Zusammensetzung
(1)  Der Stiftungsrat besteht aus
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a) dem Vorsitzenden des Stiftungsrates,
b) dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates oder im Fall seines Verzichtes auf die Mitgliedschaft im

Stiftungsrat dem stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates,
c) den weiteren Mitgliedern, die vom Pfarrgemeinderat aus den eigenen Reihen gewählt werden. Zusätzlich

können weitere sachkundige Personen in den Stiftungsrat gewählt werden. Diese sollen im Gebiet der
Kirchengemeinde wohnhaft sein. Jede Pfarrei soll im Stiftungsrat vertreten sein.
Die Entscheidung nach Buchstabe c) sowie über die Gesamtzahl der zu wählenden Mitglieder des
Stiftungsrates trifft der Pfarrgemeinderat in seiner konstituierenden Sitzung mit Zweidrittelmehrheit der
Stimmen.
Mindestens die Hälfte der Mitglieder nach Buchstabe c) sollen unmittelbar gewählte Mitglieder des
Pfarrgemeinderates sein.

(2)  Die Mitglieder des Stiftungsrates müssen volljährig sein und die Voraussetzungen für die Wählbarkeit
in den Pfarrgemeinderat besitzen; insbesondere dürfen sie nicht in ihren allgemeinen kirchlichen Gliedschafts-
rechten eingeschränkt sein.
(3)  Gewählt sind die Mitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los.

§ 10 Hinderungsgründe
(1)  Dem Stiftungsrat können nicht angehören:
a) Mitarbeitende der Erzdiözese im pastoralen und liturgischen Dienst, die in der Seelsorge in der Kirchen-

gemeinde mit amtlichem Auftrag tätig sind,
b) Leitende Mitarbeitende der Erzbischöflichen Kurie,
c) Kirchenbeamte und Angestellte der Kirchengemeinde,
d) Mitarbeitende anderer kirchlicher Rechtsträger, die in der Vermögensverwaltung für die Kirchengemeinde

tätig oder mit Aufgaben der kirchlichen Vermögensverwaltungsaufsicht betraut sind.
(2)  Ehegatten, frühere Ehegatten, Verlobte und durch Verwandtschaft oder Schwägerschaft in gerader Linie
oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad nach bürgerlichem Recht verbundene Personen können nicht
gleichzeitig dem Stiftungsrat angehören. Werden solche Personen gleichzeitig gewählt, so tritt der Bewerber
mit der höheren Stimmenzahl in den Stiftungsrat ein. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Mitglieder
kraft Amtes und gewählte Mitglieder haben Vorrang vor hinzu gewählten Mitgliedern.
(3)  Wer mit einem Mitglied des Stiftungsrates in einem ein Hindernis begründenden Verhältnis nach Absatz 2
steht, kann nicht nachträglich in den Stiftungsrat eintreten.
(4)  Der Pfarrgemeinderat stellt fest, ob ein Hinderungsgrund nach den Absätzen 1 bis 3 gegeben ist.

§ 11 Amtszeit
(1)  Die Amtszeit des Stiftungsrates entspricht der Amtszeit des Pfarrgemeinderates; sie endet mit dem Amts-
antritt des neugewählten Stiftungsrates.
(2)  Tritt der Stiftungsrat aufgrund eines mit der Mehrheit seiner Mitglieder gefassten Beschlusses zurück, hat
der Pfarrgemeinderat unverzüglich eine Neuwahl für die Dauer der restlichen Amtszeit durchzuführen; bis
zum Amtsantritt des neugewählten Stiftungsrates bleibt der bisherige Stiftungsrat im Amt. Kommt innerhalb
von vier Wochen nach dem Rücktritt des Stiftungsrates eine Neuwahl nicht zustande, bestellt der Ordinarius
einen oder mehrere Vermögensverwalter, welcher/welche die Rechte und Pflichten des Stiftungsrates wahr-
nimmt/wahrnehmen; mit der Bestellung endet die Amtszeit des bisherigen Stiftungsrates.

§ 12 Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft
(1)  Aus dem Stiftungsrat scheiden die gewählten Mitglieder aus, die auf ihr Amt schriftlich verzichten, die
im Laufe der Amtszeit die Wählbarkeit (§ 9 Absatz 2) verlieren, aus dem Pfarrgemeinderat ausscheiden (§ 9
PGRS), oder bei denen nachträglich ein Hinderungsgrund (§ 10) entsteht.
Eine in den Stiftungsrat gewählte Person scheidet auch dann aus, wenn sich nachträglich ergibt, dass sie im
Zeitpunkt der Wahl nicht wählbar war.
Die Bestimmungen über die Abberufung aus dem Amt sowie die Entziehung der Wählbarkeit bleiben unbe-
rührt (Absätze 3b und 4).
(2)  Das Amt endet ferner, wenn ein Mitglied unentschuldigt oder ohne triftigen Grund an mindestens drei auf-
einanderfolgenden Sitzungen des Stiftungsrates trotz ausdrücklicher schriftlicher Mahnung nach dem zweiten
Fehlen ferngeblieben ist. Das Amt endet schließlich mit dem Tod des Mitglieds.
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(3)  Der Stiftungsrat trifft unverzüglich nach Kenntnis der Voraussetzungen für die Beendigung der Mitglied-
schaft nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 die entsprechende Feststellung und teilt dies dem betroffenen
Mitglied unverzüglich schriftlich mit. Das Ausscheiden wird wirksam mit Beginn des Tages nach der gemäß
Satz 1 getroffenen Feststellung. Gegen die Entscheidung kann der Betroffene innerhalb einer Woche nach
Zugang der Mitteilung schriftlich Einspruch bei dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates einlegen. Der Ein-
spruch hat keine aufschiebende Wirkung. Falls der Pfarrgemeinderat dem Einspruch nicht innerhalb von vier
Wochen stattgibt, entscheidet der Ordinarius innerhalb von vier Wochen nach Vorlage über diesen Einspruch.
(3a)  In dem Zeitraum bis zur Entscheidung über den Einspruch gefasste Beschlüsse sind auch dann wirksam,
wenn der Einspruch erfolgreich ist.
(3b)  Mit einer Zweidrittelmehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder kann der Pfarrgemeinderat ein Mit-
glied des Stiftungsrates abberufen. Das betroffene Mitglied ist vorher zu hören.
(4)  Der Ordinarius kann ein Mitglied des Stiftungsrates aus wichtigem Grund, insbesondere wegen grober
Pflichtwidrigkeit oder wegen eines mit der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre unvereinbaren Verhaltens
durch einen schriftlichen Bescheid entlassen und ihm zugleich die Wählbarkeit befristet oder auf Dauer
entziehen. Das betroffene Mitglied und der Pfarrgemeinderat sind zuvor zu hören.
(5)  Im Falle der vorzeitigen Beendigung der Mitgliedschaft wählt der Pfarrgemeinderat für die Dauer der
restlichen Amtszeit ein Ersatzmitglied.
Das Ergebnis der Wahl ist öffentlich bekannt zu machen und dem Erzbischöflichen Ordinariat gemäß § 8
Absatz 1 Ziffer 5 KVO Teil V anzuzeigen.
(6)  Für Beschlüsse, die unter Mitwirkung von Personen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 zustande
gekommen sind, gilt § 19 Absatz 3 Sätze 2 und 3 entsprechend.

§ 13 Vorsitzender des Stiftungsrates
(1)  Der Leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit ist kraft Amtes Vorsitzender des Stiftungsrates.
(2)  Der Ordinarius kann im Benehmen mit dem Vorsitzenden des Stiftungsrates bei Vorliegen schwerwiegen-
der, insbesondere in der pastoralen Situation der Kirchengemeinde liegender Gründe eine andere Person
zum Vorsitzenden ernennen. Diese Person soll nach Möglichkeit dem Kreis der Mitglieder des Stiftungsrates
angehören.
(3)  In den Fällen des Absatzes 2 bleibt der Leitende Pfarrer stimmberechtigtes Mitglied des Stiftungsrates,
sofern im Dekret des Ordinarius nichts Anderes bestimmt ist. Der Verzicht ist für die Dauer der Amtszeit
des Stiftungsrates unwiderruflich. Wird anstelle des Pfarrers eine dem Stiftungsrat angehörende Person zum
Vorsitzenden ernannt, wählt der Pfarrgemeinderat ein weiteres Mitglied aus der Mitte der stimmberechtigten
Mitglieder des Pfarrgemeinderates in den Stiftungsrat hinzu.

§ 13a Aufgaben des Vorsitzenden des Stiftungsrates
(1)  Der Vorsitzende beruft den Stiftungsrat zu seinen Sitzungen ein und leitet diese.
(2)  Der Vorsitzende des Stiftungsrates sorgt für die Ausführung der Beschlüsse des Stiftungsrates und erteilt
die zum Vollzug des genehmigten Haushaltsplans erforderlichen Kassenanordnungen (Einnahme- und Aus-
gabeanweisungen), soweit dadurch keine rechtlichen Verbindlichkeiten begründet werden. Die Anordnung
von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben bedarf der vorherigen Zustimmung des Stiftungsrates, wenn
der Betrag im Einzelfall 5.000,00 Euro übersteigt. Verweigert der Stiftungsrat seine Zustimmung, kann der
Vorsitzende die Entscheidung des Pfarrgemeinderates herbeiführen.
(3)  Abweichend von §§ 18 und 22 in eigener Zuständigkeit und unbeschadet einer zusätzlichen Bevollmächti-
gung nach § 23 Absatz 1a
a) erledigt der Vorsitzende des Stiftungsrates die Geschäfte der laufenden Verwaltung,
b) ist der Vorsitzende des Stiftungsrates befugt, dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare

Geschäfte zu besorgen.
Er unterrichtet den Stiftungsrat in der nächsten Sitzung über die von ihm nach den Buchstaben a) und b)
wahrgenommenen Vermögensangelegenheiten sowie über die Gründe von Eilentscheidungen.

(4)  Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinn von Absatz 3 Buchstabe a) sind alle Geschäfte, die regelmä-
ßig wiederkehren und nach feststehenden Grundsätzen entschieden werden können. Der Ordinarius kann für
bestimmte Bereiche allgemein festlegen, welche Maßnahmen stets als Geschäft der laufenden Verwaltung
anzusehen sind.
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§ 14 Stellvertretender Vorsitz im Stiftungsrat/Amtsverwalter
(1)  Der Pfarrgemeinderat wählt für die Dauer seiner Amtszeit aus der Mitte der Mitglieder des Stiftungsrates
den stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates.
(2)  Der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden in den Aufgaben gemäß § 13a. Seine Vertre-
tungsbefugnis erstreckt sich auf die Fälle der Abwesenheit des Vorsitzenden, der Verhinderung des Vorsit-
zenden und der Vakanz im Amt des Vorsitzenden. Er nimmt ferner die ihm gegebenenfalls gemäß § 23
übertragenen Vermögensangelegenheiten wahr.
(2a)  Ist die Position des Vorsitzenden des Stiftungsrates voraussichtlich für einen länger als drei Monate dau-
ernden Zeitraum unbesetzt oder der Vorsitzende des Stiftungsrates in der Ausübung seines Amtes verhindert,
kann der Stiftungsrat auf der Grundlage eines entsprechenden Beschlusses und mit Zustimmung des bisherigen
stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates beim Ordinarius beantragen, dass eine andere Person als der
stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates mit der Vertretung des Stiftungsratsvorsitzenden während der
Vakanz in der laufenden Amtszeit des Stiftungsrates beauftragt wird (Amtsverwalter). Der Amtsverwalter
soll dem Stiftungsrat angehören; ist dies nicht der Fall, muss er katholisch sein, darf in seinen kirchlichen
Gliedschaftsrechten nicht eingeschränkt sein und muss eine hinreichende Vertrautheit mit den Belangen der
Kirchengemeinde aufweisen. Der Amtsverwalter rückt für die Zeit der Vakanz bzw. Verhinderung in vollem
Umfang in die Stellung des Vorsitzenden des Stiftungsrates ein. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende
des Stiftungsrates nimmt während der Tätigkeit des Amtsverwalters weiterhin die Rechte und Pflichten des
stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates wahr.
(3)  Auf Vorschlag seines Vorsitzenden kann durch Beschluss des Stiftungsrates die Befugnis zur Wahrneh-
mung einzelner Aufgaben des Vorsitzenden gemäß § 13a auf den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen
werden. Die Befugnis zur Erteilung von Kassenanordnungen (Einnahme- und Ausgabeanweisungen) nach
§ 13a Absatz 3 Satz 1 kann auch Personen, die gemäß § 23 einen Auftrag wahrnehmen, übertragen werden.
Der Beschluss kann mit Bedingungen und Auflagen versehen und widerrufen werden. Die Übertragung von
sachlich unbestimmten oder unwiderruflichen Befugnissen ist nicht zulässig. Die Übertragung bedarf zu ihrer
Rechtswirksamkeit der in § 22 Absatz 1 vorgeschriebenen Form und ist dem Erzbischöflichen Ordinariat
schriftlich anzuzeigen.
(4)  Der stellvertretende Vorsitzende hat den Vorsitzenden über alle Vertretungshandlungen unverzüglich zu
unterrichten, sofern keine anderslautende schriftliche Absprache besteht.
(5)  Ist der stellvertretende Vorsitzende verhindert, vertritt ihn das dienstälteste nicht verhinderte Mitglied des
Stiftungsrates; Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 14a Arbeitsweise des Stiftungsrates
Die Arbeitsweise des Stiftungsrates richtet sich nach den §§ 15 bis 20. Im Übrigen gilt die GGO entsprechend.

§ 15 Einberufung des Stiftungsrates
(1)  Der Stiftungsrat wird durch den Vorsitzenden einberufen, sooft es zur ordnungsgemäßen Erledigung der
Aufgaben erforderlich ist, mindestens jedoch vier Mal jährlich. Er ist ferner einzuberufen, wenn ein Drittel der
Mitglieder es verlangt oder das Erzbischöfliche Ordinariat die Einberufung anordnet.
(2)  Entspricht der Vorsitzende einem Einberufungsverlangen gemäß Absatz 1 nicht oder sind Vorsitzender
oder Stellvertretung nicht vorhanden oder an der Ausübung ihres Amtes gehindert, kann das Erzbischöfliche
Ordinariat den Stiftungsrat selbst einberufen und dessen Sitzung durch einen Beauftragten, der nach Möglich-
keit das dienstälteste nicht verhinderte Mitglied des Stiftungsrates sein soll, leiten lassen.
(3)  Der Stiftungsrat wird mindestens in Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen.
(4)  Die Einberufungsfrist beträgt eine Woche. In Eilfällen kann der Vorsitzende die Frist auf bis zu 24 Stunden
verkürzen. Jedoch ist eine Beschlussfassung in dieser Sitzung nur möglich, wenn zu Beginn der Sitzung die
Eilbedürftigkeit mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden festgestellt wird.
(5)  Ist nicht vorschriftsmäßig eingeladen worden, kann ein Beschluss nur gefasst werden, wenn alle Mitglieder
des Stiftungsrates anwesend sind und niemand der Beschlussfassung widerspricht.

§ 16 Nichtöffentlichkeit der Sitzungen
(1)  Die Sitzungen des Stiftungsrates sind nicht öffentlich. Verwaltungsbeauftragte sind als Protokollführer
zugelassen.
(2)  Die in der Kirchengemeinde mit amtlichem Auftrag tätigen Priester sind berechtigt, an den Sitzungen des
Stiftungsrates beratend teilzunehmen.
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(3)  Der Stiftungsrat kann für die Dauer der gesamten Sitzung oder eines einzelnen Beratungsgegenstandes
Sachverständige oder Berater zulassen.

§ 17 Beschlussfähigkeit des Stiftungsrates
(1) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende sowie
mindestens die Hälfte der übrigen stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
(2) Der Stiftungsrat ist ausnahmsweise auch dann beschlussfähig, wenn:

– in der vorangegangenen Sitzung in Folge der Beschlussunfähigkeit nicht alle Beratungsgegenstände
erledigt werden konnten und
– in der Einladung auf die außerordentliche Beschlussfähigkeit im Hinblick auf die nicht erledigten
Beratungsgegenstände ausdrücklich hingewiesen wird.

§ 29 Absatz 2 Buchstabe a) dieser Ordnung bleibt unberührt.

§ 18 Beschlussfassung
(1)  Der Stiftungsrat entscheidet in den ihm obliegenden Aufgaben durch Beschluss.
(2)  Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit diese Ordnung
nichts Anderes bestimmt. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des amtierenden Vorsitzenden den Ausschlag.
(3)  Der Stiftungsrat kann zur Vorbereitung seiner Beschlüsse beratende Ausschüsse bilden.

§ 19 Ausschluss wegen Befangenheit
(1)  Ein Mitglied des Stiftungsrates darf an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der
Beschluss ihm selbst, seinem Ehegatten, einer durch Verwandtschaft oder Schwägerschaft in gerader Linie
oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad nach bürgerlichem Recht verbundenen Person oder einer von ihnen
kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil
oder Nachteil bringen kann.
(2)  Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der Stiftungsrat ohne Mitwirkung des betroffenen Mit-
gliedes. Wer an der Beratung und Abstimmung nicht mitwirken darf, muss die Sitzung verlassen.
(3)  Ein Beschluss ist unwirksam, wenn bei der Beratung oder Beschlussfassung die Bestimmungen der
Absätze 1 oder 2 verletzt worden sind oder ein Mitglied des Stiftungsrates ohne einen der Gründe des
Absatzes 1 ausgeschlossen war. Der Beschluss gilt jedoch drei Monate nach der Beschlussfassung als gültig
zustande gekommen, wenn er nicht innerhalb dieser Frist von einem Mitglied des Stiftungsrates oder einem
von dem Beschluss Betroffenen beim Erzbischöflichen Ordinariat schriftlich angefochten wurde oder das
Erzbischöfliche Ordinariat den Beschluss vor Ablauf der Frist beanstandet hat. Das Erzbischöfliche Ordinariat
entscheidet innerhalb eines Monats nach Zugang der Anfechtungserklärung endgültig.

§ 20 Protokoll
Über jede Sitzung wird ein Protokoll entsprechend § 14 der gemeinsamen Geschäftsordnung für die Pfarrge-
meinderäte in der Erzdiözese Freiburg – GGO – angefertigt. Das Protokoll ist im zentralen Pfarramt dauerhaft
und verschlossen aufzubewahren.

§ 21 Amtspflichten/Haftung
(1)  Die Mitglieder des Stiftungsrates haben die ihnen obliegenden Pflichten sorgfältig zu erfüllen und darüber
zu wachen, dass die Kirchengemeinde keinen Schaden erleidet.
(2)  Die Mitglieder des Stiftungsrates sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet, sofern die Erfüllung von
Aufgaben nach dieser Satzung unter Berücksichtigung der jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Regelun-
gen ausnahmsweise nichts Anderes erfordert. Über die Entbindung eines Mitglieds von seiner Schweigepflicht
im konkreten Fall entscheidet der Stiftungsrat mit Zweidrittelmehrheit. Die Verpflichtung zur Amtsverschwie-
genheit gilt nach dem Ausscheiden aus dem Stiftungsrat fort.
(3)  Im Falle einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung haften die Mitglieder des Stiftungsra-
tes der Kirchengemeinde für den dadurch entstehenden Schaden.
(4)  Die Mitglieder des Stiftungsrates werden auf der ersten Sitzung durch den Vorsitzenden auf die gewissen-
hafte Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben verpflichtet und über die Folgen von Pflichtverletzungen im
Sinne von Absatz 3 belehrt.
(5)  Die Mitglieder des Stiftungsrates versehen ihr Ehrenamt unentgeltlich. Notwendige Auslagen werden
gegen Nachweis erstattet.
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(6)  In den Fällen der §§ 13 Absatz 2 und 14 Absatz 2a kann für die Zeit der Wahrnehmung der Tätigkeit
ein Entgelt gezahlt werden. Das Gleiche gilt ab dem siebten Monat, wenn der stellvertretende Vorsitzende den
Vorsitzenden gemäß § 14 Absatz 2 länger als sechs Monate ununterbrochen vertreten muss.
(7)  Eine analoge Anwendung der Regelungen in Absatz 6 auf andere Fälle von Tätigkeiten nach der
KVO Teil III ist ausgeschlossen.

Unterabschnitt 3: Vertretung der Kirchengemeinde im Rechtsverkehr

§ 22 Gesetzliche Vertretung
(1)  Die Kirchengemeinde wird im Rechtsverkehr mit Dritten durch zwei Mitglieder des Stiftungsrates, darun-
ter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende oder gegebenenfalls der Amtsverwalter, vertreten.
Willenserklärungen sind nur rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich abgegeben worden sind. Satz 2 gilt auch
für die Abgabe von Willenserklärungen durch Bevollmächtigte.
(2)  Vor Abgabe der Willenserklärung gegenüber Dritten ist ein Beschluss des Gremiums herbeizuführen. Eine
ohne Beachtung der Verpflichtung nach Satz 1, eine unter Verstoß gegen einen Beschluss des Stiftungsrates
oder eine unter Überschreitung der Befugnisse abgegebene Willenserklärung ist unbeschadet der Haftung
gemäß § 21 Absatz 2 gegenüber Dritten rechtswirksam; dies gilt nicht für Rechtsgeschäfte, welche gemäß § 7
KVO Teil V einer kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedürfen.
(3)  Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind der Vorsitzende bzw. im Vertretungsfall der stellvertretende Vorsit-
zende des Stiftungsrates oder der Amtsverwalter zum Abschluss von Rechtsgeschäften der laufenden Verwal-
tung sowie bei dringlichen Anordnungen und unaufschiebbaren Geschäften bis zum Betrag von 5.000,00 Euro
alleinvertretungsberechtigt (§ 13a Absatz 3).
Bei dringenden und unaufschiebbaren Geschäften gemäß § 13a Absatz 2 kann die Betragsgrenze von 5.000,00
Euro im Einzelfall überschritten werden.
(4)  Absatz 3 gilt nicht für Rechtsgeschäfte über wiederkehrende Leistungen, für die Aufhebung von Bank-
konten, für die Erteilung von Bankvollmachten oder für gemäß § 7 KVO Teil V genehmigungsbedürftige
Rechtsgeschäfte und Rechtsakte.

§ 23 Beauftragung mit einzelnen Vermögensangelegenheiten/Erteilung von Vollmachten
(1)  Der Stiftungsrat kann durch Beschluss mit Zustimmung seines Vorsitzenden den stellvertretenden Vorsit-
zenden oder ein sonstiges Mitglied des Stiftungsrates mit der Erledigung einzelner Vermögensangelegenheiten
der Kirchengemeinde beauftragen.
(1a)  Ergänzend zu den in § 13a Absatz 3 festgelegten Aufgaben kann der Stiftungsrat durch Beschluss,
welcher der Zweidrittelmehrheit der Mitglieder bedarf, seinen Vorsitzenden mit der Erledigung weiterer,
einzelner Vermögensangelegenheiten beauftragen.
(2)  Der Stiftungsrat kann durch Beschluss, welcher einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder bedarf, mit
Zustimmung seines Vorsitzenden eine in der Ausübung ihrer allgemeinen kirchlichen Gliedschaftsrechte nicht
eingeschränkte Person oder einen kirchlichen Rechtsträger mit der Erledigung einzelner Vermögensangelegen-
heiten der Kirchengemeinde beauftragen. Eine Person, die gemäß § 10 Absatz 1 Buchstaben a), b) und d) oder
§ 10 Absatz 2 gehindert ist, dem Stiftungsrat anzugehören, kann nicht beauftragt werden; Buchstabe d) findet
keine Anwendung, wenn die Satzung einer Gesamtkirchengemeinde die Beauftragung ausdrücklich zulässt.
(3)  Der Stiftungsrat kann durch Beschluss, welcher einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder bedarf, mit
Zustimmung seines Vorsitzenden die Erledigung einzelner Vermögensangelegenheiten der Kirchengemeinde
oder einzelner Vermögensangelegenheiten einer Pfarrei jeweils einem Ausschuss des Stiftungsrates übertragen:
a) Der Ausschuss zur Erledigung einzelner Vermögensangelegenheiten der Kirchengemeinde (beschließen-

der Ausschuss) besteht aus drei bis acht Personen, von denen mindestens zwei Mitglied des Stiftungsrates
sein müssen.

b) Der Ausschuss zur Erledigung einzelner Vermögensangelegenheiten der Pfarrei (Stiftungsausschuss) setzt
sich zusammen aus allen aus der Pfarrei kommenden Stiftungsratsmitgliedern (§ 9 Absatz 1c)) sowie aus
höchstens zwei weiteren vom Stiftungsrat gewählten Mitgliedern, die nicht dem Stiftungsrat angehören;
jedes aus der betreffenden Pfarrei kommende Stiftungsratsmitglied hat bei der Wahl ein Vetorecht.

Einem Ausschuss nach den Buchstaben a) und b) kann nur angehören, wer in seinen kirchlichen Gliedschafts-
rechten nicht eingeschränkt ist. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Den Vorsitz führt ein vom Stiftungsrat
bestimmtes Mitglied des Ausschusses; beim Stiftungsausschuss kommt der Vorsitzende in der Regel aus der
betreffenden Pfarrei. Die Vorschriften des Unterabschnitts 2 über die Einberufung und Durchführung der
Sitzungen des Stiftungsrates (§§ 15 bis 20) finden auf den beschließenden Ausschuss und den Stiftungsaus-
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schuss sinngemäß Anwendung. Der Ausschuss unterrichtet den Stiftungsrat regelmäßig über die von ihm
wahrgenommenen Vermögensangelegenheiten.
(4)  Aufträge gemäß den Absätzen 1, 1a und 2 sowie die Übertragung von Befugnissen auf einen beschlie-
ßenden Ausschuss oder einen Stiftungsausschuss gemäß Absatz 3 können mit einer den Inhalt der wahrzuneh-
menden Aufgaben genau bezeichnenden rechtsgeschäftlichen Vollmacht verbunden werden. Bei Ausschüssen
gemäß Absatz 3 wird die Vollmacht in der Regel dem Vorsitzenden erteilt; eine gemeinschaftliche Vollmacht
ist möglich. Die Vollmachtsurkunde bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der in § 22 Absatz 1 vorgeschriebenen
Form. Die Erteilung von Generalvollmachten und unwiderruflichen Vollmachten ist nicht zulässig. Die Vor-
schriften des Unterabschnitts 2 über die Amtspflichten (§ 21 Absatz 1 Sätze 1 und 2) und die Haftung (§ 21
Absatz 2) der Mitglieder des Stiftungsrates sowie die Vorschriften des Unterabschnitts 3 über die Rechtsfolgen
eines ordnungswidrigen Handelns (§ 22 Absatz 2 Satz 2) gelten entsprechend. Der Stiftungsrat hat die Einhal-
tung des Vollmachtsumfangs und die gewissenhafte und ordnungsgemäße Vornahme der Verwaltungsgeschäfte
durch den oder die Bevollmächtigten zu überwachen.
(5)  Aufträge gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 sowie Vollmachten gemäß Absatz 4 können befristet oder
unbefristet erteilt werden. Sie können durch Beschluss des Stiftungsrates jederzeit widerrufen werden.
(6)  Für die Erledigung der übertragenen Vermögensangelegenheiten kann der Stiftungsrat Richtlinien aufstel-
len. Im Übrigen finden die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über den Auftrag (§§ 662 bis 674 BGB)
Anwendung.

§ 23a Sonderformen der Vermögensverwaltung
Abweichend von den Regelungen in § 23 kann die Kirchengemeinde (§ 5) die Besorgung von Vermögensange-
legenheiten einem kirchlichen Rechtsträger nach Maßgabe der folgenden Vorschriften übertragen. Im Übrigen
gelten die Vorschriften des § 23.

§ 23b Übertragung von Aufgaben des Stiftungsratsvorsitzenden
Auf Vorschlag seines Vorsitzenden kann der Stiftungsrat abweichend von § 14 Absatz 3 durch Beschluss
Aufgaben des Vorsitzenden nach § 13 Absätze 1 und 2 auf einen kirchlichen Rechtsträger übertragen. Die
Übertragung ist befristbar und widerrufbar.

§ 23c Beauftragung/Bevollmächtigung des kirchlichen Rechtsträgers
(1)  Der Stiftungsrat kann abweichend von § 23 Absatz 2 Satz 1 durch Beschluss, welcher einer Zweidrittel-
mehrheit seiner Mitglieder bedarf, mit Zustimmung seines Vorsitzenden einen kirchlichen Rechtsträger mit der
umfassenden Erledigung von Vermögensangelegenheiten der Kirchengemeinde beauftragen.
(2)  Ein mit dem Auftrag gemäß Absatz 1 verbundene Vollmacht gemäß § 23 Absatz 4 bedarf abweichend
von § 7 Absatz 1 Ziffer 19 KVO Teil V nicht der Genehmigung, wenn der zu bevollmächtigende kirchliche
Rechtsträger zugleich die Aufgaben der Rechtsaufsicht wahrnimmt oder es sich um eine der großen Gesamt-
kirchengemeinden (Mannheim, Karlsruhe oder Freiburg) handelt.

§ 23d Unterrichtungspflicht des kirchlichen Rechtsträgers
Der kirchliche Rechtsträger ist verpflichtet, in den Fällen des § 23b dem Stiftungsratsvorsitzenden, in den
Fällen des § 23c dem Stiftungsrat die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand
von Vorgängen Auskunft zu erteilen und in von der Kirchengemeinde und dem kirchlichen Rechtsträger
gemeinsam festzulegenden Zeitabständen über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen.

Unterabschnitt 4: Bekanntmachungen der Kirchengemeinde

§ 24 Form der Bekanntmachung
Öffentliche Bekanntmachungen, die in dieser Ordnung vorgesehen sind, erfolgen durch:
1. Vermeldung in den Sonntagsgottesdiensten der Pfarreien und Gemeinden oder
2. Veröffentlichung im Pfarrblatt oder sonstigen Mitteilungsblättern der Kirchengemeinde oder
3. Anschlag an den Kirchentüren oder an den Anschlagstafeln in den Pfarreien oder
4. Veröffentlichung auf der Website der Kirchengemeinde.
Ein Wechsel in der Form der Bekanntmachung ist in der bisherigen Form der Bekanntmachung anzukündigen.
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Abschnitt 3: Verwaltung der Gesamtkirchengemeinde

§ 25 Gesetzliche Vertretung
(1)  Die Gesamtkirchengemeinde wird im Rechtsverkehr mit Dritten durch zwei Mitglieder des Gesamtstif-
tungsrates (§ 20 KiStO), darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, vertreten.
(2)  Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 findet mit Ausnahme von § 23 Absatz 3 Buchstabe b) auf die Organe der Ge-
samtkirchengemeinde entsprechend Anwendung, soweit die Kirchensteuerordnung nichts Anderes bestimmt.

Abschnitt 4: Verwaltung des Kirchenfonds und der
sonstigen örtlichen Stiftungen und Anstalten (Ortsfondsvermögen)

§ 26 Verwaltung des Ortsfondsvermögens
Das Vermögen des Kirchenfonds und das Vermögen sonstiger örtlicher Stiftungen und Anstalten (Ortsfonds-
vermögen) werden vom Stiftungsrat verwaltet.

§ 27 Gesetzliche Vertretung
Das Ortsfondsvermögen wird im Rechtsverkehr mit Dritten durch zwei Mitglieder des Stiftungsrates, darunter
der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, vertreten. Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 findet entspre-
chend Anwendung.

Abschnitt 5: Bisheriges örtliches Vermögen

§ 28 Zweckbestimmung
(1)  Im Zeitpunkt des rechtlichen Zusammenschlusses (Fusion) von Kirchengemeinden vorhandenes örtliches
Vermögen behält seine jeweilige sachliche Zweckbestimmung und damit auch die Bindung an die örtliche
Verwendung. Dies gilt insbesondere für das Vermögen des örtlichen Kirchenfonds.
(2)  Im Zeitpunkt der Fusion vorhandenes kirchliches Vermögen ohne besondere Zweckbestimmung wird
umgewandelt in eine zur Verwendung für kirchliche Zwecke der jeweiligen Pfarrei gebundene Rücklagen.
(3)  Stichtag ist der Tag der Errichtung der neuen Kirchengemeinde.

§ 29 Besondere Pflichten
(1)  Die Organe der Kirchengemeinde sind verpflichtet, die in § 28 genannten Bindungen im Rahmen der
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben in der Vermögensverwaltung der Kirchengemeinde zu beachten.
(2)  Von § 28 Absätze 1 und 2 kann, sofern dies rechtlich nicht aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, durch
Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat nur abgewichen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und
a) der Beschluss einstimmig durch sämtliche Mitglieder des Organs gefasst wird oder
b) der Ordinarius dem Beschluss zustimmt.

§ 30 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am 1. Februar 2022 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Ordnung über die Verwaltung des Katholischen Kirchenvermögens im Erzbistum Freiburg
(Kirchliche Vermögensverwaltungsordnung – KVO) Teil III in der Fassung vom 1. Januar 2015 (ABl. 2013, S.
164) außer Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 11. Januar 2022

Erzbischof Stephan Burger
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Hinweise zur Novelle der KVO Teil III

Seit dem Jahr 2015 haben sich auf der Grundlage verschiedener Erfahrungen aus der Anwendungspraxis
einige, wichtige Aspekte für eine Novellierung der KVO Teil III ergeben.
Eine umfassende Neugestaltung des kirchlichen Vermögensverwaltungsrechts in der Erzdiözese Freiburg
bleibt naturgemäß den Festlegungen im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030 vorbehalten.
Zu den wesentlichen Neuerungen im Einzelnen:
1. Bislang war es so, dass Treugut, welches Geistlichen als Amtsträgern insbesondere zu caritativen Zwecken

überlassen wurde, nicht zum Vermögen der Kirchengemeinde gehörte (§ 3 Absatz 3 Buchstabe b) KVO
Teil III a. F.). Diese Festlegung gibt es in § 3 KVO Teil III n. F. nicht mehr. Absatz 2 wurde um einen neuen
Satz 2 ergänzt, welcher nunmehr auch das Treugut ausdrücklich dem Kirchengemeindevermögen zuordnet.

2. Das Kassationsrecht des Pfarrgemeinderates für Beschlüsse des Stiftungsrates entfällt zukünftig. In der
Praxis hat sich die Regelung des § 8 Absatz 7 KVO Teil III als wenig bedeutsam erwiesen. Für eilige
Angelegenheiten wurde das Kassationsrecht zudem als hinderlich empfunden.

3. Die Regelungen zur vorzeitigen Beendigung der Mitgliedschaft im Stiftungsrat (§ 12 KVO Teil III)
bedurften einer umfassenden Ergänzung. In Absatz 1 Satz 1 4. Alt. wird nun auch jener Fall geregelt, in
welchem in der Person eines Stiftungsratsmitglieds nachträglich ein Hinderungsgrund nach § 10 KVO Teil
III entsteht, z. B. in ein Arbeitsverhältnis mit der Kirchengemeinde eintritt. Die bisher in § 9 Absatz 4 KVO
Teil III verortete Möglichkeit der Abberufung eines Stiftungsratsmitglieds durch den Pfarrgemeinderat
wurde neu als Absatz 3b in § 12 KVO Teil III aufgenommen und zusätzlich um ein Anhörungsrecht des
betroffenen Stiftungsratsmitglieds ergänzt. Die Absätze 3a und 6 regeln das Schicksal jener Stiftungsratsbe-
schlüsse, die während eines Einspruchsverfahrens bzw. unter Mitwirkung eines Mitglieds zustande gekom-
men sind, bei welchem die Beendigungsvoraussetzungen vorliegen: Im ersteren Fall sind die Beschlüsse
wirksam, im zweiten anfechtbar analog § 19 Absatz 3 KVO Teil III.

4. Neu und umfassend neu strukturiert wurden Stellung und Aufgaben bzw. Befugnisse des Stiftungsrats-
vorsitzenden. Dies erfolgte zum einen durch Schaffung eines neuen § 13a KVO Teil III, welcher die Rolle
des Stiftungsratsvorsitzenden sowohl als Organmitglied als auch als selbständiges Organ präzise regelt
und zudem in Absatz 4 eine neue Legaldefinition der „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ enthält. Zum
anderen wird in § 23 KVO Teil III durch Einfügung eines neuen Absatzes 1a die bisher nicht vorhandene
Möglichkeit eröffnet, die Handlungsmöglichkeiten des Stiftungsratsvorsitzenden durch Einräumung einer
Vollmacht zu erweitern.

5. In der Praxis erwiesen sich längere Vakanzen in der Position des Vorsitzenden des Stiftungsrates als
zunehmend problematisch. Geistliche, welche als Vertreter in Betracht kommen könnten, stehen aufgrund
des Priestermangels oft nicht mehr zur Verfügung. Es wurde daher die völlig neue Funktion des „Amtsver-
walters“ geschaffen und in § 14 Absatz 2a KVO Teil III umfassend geregelt. Parallel hierzu wird in § 21
Absatz 6 KVO Teil III die Möglichkeit einer Vergütung normiert, welche sich jetzt auch auf die Funktionen
des Stiftungsratsvorsitzenden gemäß § 13 Absatz 2 KVO Teil III (Verzicht des Pfarrers und Ernennung
einer anderen Person durch den Ordinarius) sowie auf eine über den Zeitraum von sechs Monate gehenden
Vertretung nach § 14 Absatz 2 KVO Teil III erstreckt.

6. Die Vielzahl der zu erledigenden Aufgaben führte zu dem in der Praxis häufig geäußerten Wunsch nach
einer Erhöhung der Zahl der möglichen Mitglieder in einem beschließenden Ausschuss; § 23 Absatz 3
Buchstabe a) KVO Teil III enthält nunmehr die Möglichkeit der Einrichtung eines Ausschusses mit bis
zu acht Mitgliedern. Gleichzeitig wird mit einem neu eingefügten Satz 5 in Absatz 3 klargestellt, dass
nur Personen, welche in der Ausübung ihrer kirchlichen Gliedschaftsrechte nicht eingeschränkt sind, dem
Ausschuss angehören können.

Nr. 10
Änderung der Ordnung für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Priester

(Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung – PrBesO)

Die Ordnung für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Priester (Priesterbesoldungs- und -versorgungsord-
nung – PrBesO) vom 8. Dezember 2020 (ABl. 2020, S. 505) wird zum 1. Februar 2022 wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 1 wird neu lit. c mit folgender Fassung eingefügt:
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„die Besoldung und Versorgung der Kandidaten des priesterlichen Dienstes, die nach Abschluss des Studiums
zur Vorbereitung auf die Diakonenweihe und Priesterweihe die pastoralpraktische Ausbildung am Erzbischöf-
lichen Priesterseminar Collegium Borromaeum in Freiburg absolvieren.“.
In § 1 Absatz 1 wird
bei lit. a am Satzende ein Komma eingefügt und das Wort „und“ gestrichen,
bei lit. b am Satzende der Punkt gestrichen und das Wort „und“ eingefügt.
2. In § 1 Absatz 3 wird nach Satz 4 folgender neuer Satz 5 eingefügt:
Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und die Zahlung eines Krankengeldzuschusses erfolgt in analoger
Anwendung der für die Beschäftigten der Erzdiözese Freiburg geltenden AVO in der jeweils gültigen Fassung.
Bisheriger Satz 5 wird zu Satz 6, bisheriger Satz 6 wird zu Satz 7.
3. § 1 Absatz 4 wird nach § 1 Absatz 1 lit. c verschoben und erhält die Fassung gemäß Ziffer 1.
4. In § 1 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:
„Priestern, welche in der Erzdiözese Freiburg im Hinblick auf eine Inkardination in die Erzdiözese Freiburg
eine Probezeit ableisten, kann Besoldung und Versorgung gemäß dieser Ordnung im Rahmen eines Kleriker-
dienstverhältnisses auf Probe zugesagt werden.“.
5. § 8 Absatz 3 wird aufgehoben.
6. In § 23 wird der letzte Satz gestrichen.

Diese Änderungen treten am 1. Februar 2022 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 11. Januar 2022

Erzbischof Stephan Burger

Nr. 11
Ordnung zur Gleichstellung von Frauen und Männern

im kirchlichen Dienst der Erzdiözese Freiburg
(Gleichstellungsordnung)

Präambel
In den Diözesanen Leitlinien formuliert die Erzdiözese Freiburg die Herstellung von Gleichrangigkeit in
der Geschlechterrolle als Herausforderung und betont zugleich die allen Geschlechtern zukommende gleiche
Würde. Basierend auf dem christlichen Menschenbild, welches Mann und Frau als gleichrangig anerkennt,
verpflichtet sich die Erzdiözese Freiburg „Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine echte Wahlfreiheit für
Frauen und Männer gewährleisten, die Rollen und Aufgaben in Ehe, Familie, Beruf und Ehrenamt gerecht
aufzuteilen (Trierer Erklärung, DBK 2013)“. Damit bekennt sie sich zu Vielfalt, statt zu starren Rollenzu-
schreibungen. In der Besetzung von Gremien und Leitungspositionen kommt dies zum Ausdruck.

Erster Teil
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
(1)  Diese Gleichstellungsordnung gilt für Beschäftigte und Auszubildende der Erzbischöflichen Kurie und
aller rechtlich unselbstständigen Einrichtungen der Erzdiözese Freiburg, der Dekanatsverbände sowie der
Verwaltungen der Gesamtkirchengemeinden.
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(2)  Beschäftigte im Sinne dieser Ordnung sind Beamtinnen und Beamte, Angestellte sowie zu ihrer Berufsaus-
bildung Beschäftigte.

§ 2 Ziel der Ordnung
(1)  Ziel dieser Ordnung ist die Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung von im Geltungsbereich be-
schäftigten Frauen und Männern. Mit geschlechtergerechten Strukturen soll auf allen Ebenen und in allen
Bereichen unter Wahrung des Vorrangs vor Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, sofern die Weihe
nicht Voraussetzung für eine Tätigkeit ist, berufliche Gleichstellung verwirklicht werden.
Dies beinhaltet:
a) Chancengleichheit in allen Arbeitsbereichen als durchgängiges Leitprinzip.
b) Erhöhung des Anteils von Frauen und Männern in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind.
c) Vollzeitäquivalente Parität von Frauen und Männern auf Leitungsebenen.
d) Verbesserung der Zugangs- und Aufstiegsbedingungen in Leitungsfunktionen für Frauen verbunden mit

der Akzeptanz von Frauen in Leitungsfunktionen.
e) Abbau und Vermeidung von geschlechterbezogenen individuellen und strukturellen Benachteiligungen

unter Berücksichtigung der verschiedenen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern.
f) Entwicklung einer geschlechtersensiblen Kultur in der Dienstgemeinschaft verbunden mit der Förderung

eines Bewusstseins für Geschlechtergerechtigkeit.
g) Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer durch eine familienfreund-

liche Gestaltung der Arbeitsplätze.
h) Verhältnisgerechte Besetzung von Gremien, Räten, Kommissionen und bei der Berufung von Beraterin-

nen und Beratern.
(2)  Alle Beschäftigten im Geltungsbereich, insbesondere solche in Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen,
sind verpflichtet, die Ziele dieser Ordnung zu verwirklichen und dabei hierzu zielführende Maßnahmen zu
entwickeln und zu integrieren.

§ 3 Sonstige Rechte
Die Rechte der Mitarbeitervertretung nach der MAVO sowie der Vertrauensperson der schwerbehinderten
Menschen nach der MAVO bzw. dem IX. Buch des Sozialgesetzbuches bleiben unberührt.

Zweiter Teil
Gleichstellungsbeauftragte/r

§ 4 Bestellung und Widerruf
(1)  Der Generalvikar bestellt für die Beschäftigten der in § 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen nach
Maßgabe dieser Ordnung eine/n Gleichstellungsbeauftragte/n. Die Amtszeit beträgt vier Jahre.
(2)  Die Bestellung der/des Gleichstellungsbeauftragten kann innerhalb der Amtszeit vom Generalvikar nur aus
schwerwiegendem Grund widerrufen werden.
(3)  Der Generalvikar bestellt auf Vorschlag der/des Gleichstellungsbeauftragten eine Stellvertretung, die
sie/ihn in ihrer/seiner Abwesenheit vertritt.

§ 5 Rechtsstellung
(1)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist dem Generalvikar unterstellt und organisatorisch der
Hauptabteilung 6 zugeordnet. Die/der Gleichstellungsbeauftragte berichtet dem Generalvikar.
(2)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte darf nur in ihrer/seiner Eigenschaft als Gleichstellungsbeauftragte/r mit
Personalangelegenheiten befasst sein und keiner Mitarbeitervertretung angehören.
(3)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung ihres/seines Amtes nach dieser Ordnung von fachli-
chen Weisungen frei.
(4)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte darf in der Ausübung ihres/seines Amtes nicht behindert und aufgrund
ihrer/seiner Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt werden. Dies gilt auch für ihre/seine berufliche
Entwicklung. Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist vor Kündigung, Versetzung und Abordnung in gleicher
Weise geschützt wie ein Mitglied der Mitarbeitervertretung.
(5)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist verpflichtet, über dienstliche Angelegenheiten und die persönlichen
Verhältnisse von Beschäftigten, die ihr/ihm auf Grund ihres/seines Amtes bekannt geworden sind, wie bei
Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, auch
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über die Zeit ihrer/seiner Bestellung hinaus Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung besteht bei
Einwilligung der Beschäftigten nicht gegenüber den für den Dienstgeber handelnden Personen, der Mitarbei-
tervertretung und der Schwerbehindertenvertretung.

§ 6 Aufgaben und Befugnisse
(1)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die in § 1 Absatz 1 genannten Rechtsträger
und Einrichtungen bei der Ausführung dieser Ordnung sowie anderer Vorschriften und Maßnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern. Dies beinhaltet insbesondere die Beteiligung bei der Erstellung des
Gleichstellungsplans sowie die Entwicklung von Konzepten und daraus folgenden Maßnahmen zur Erreichung
der Ziele dieser Ordnung.
(2)  Sie/er berät und unterstützt die Beschäftigten in allen Gleichstellungsfragen. Hierzu können sich die
Beschäftigten ohne Einhaltung des Dienstweges unmittelbar an die/den Gleichstellungsbeauftragte/n wenden.
(3)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist bei Stellenbesetzungen zu beteiligen, die von Rechts wegen nicht
Klerikern vorbehalten sind.
(4)  Der/dem Gleichstellungsbeauftragten sind die zur Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, bei Stellenbesetzungen die Bewerbungsunterlagen der Bewerberin-
nen und Bewerber. Bei Personalentscheidungen an denen die/der Gleichstellungsbeauftragte mitwirkt, darf
sie/er Personalakten nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung der Mitarbeitenden einsehen. Soweit
sich auf eine ausgeschriebene Stelle nur Männer oder nur Frauen beworben haben, entfallen diese Rechte
der/des Gleichstellungsbeauftragten.
(5)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist unverzüglich und umfassend über alle Personal- und Organisations-
maßnahmen, die sich auf die Gleichstellung von Männern und Frauen auswirken können, zu informieren.
(6)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist zeitgleich mit der Mitarbeitervertretung und ggf. der Vertrauensper-
son der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beteiligen. Nach Ablauf einer Woche gilt die
Beteiligung als erfolgt. Wenn Entscheidungen eilbedürftig sind, gilt § 33 Absatz 2 Satz 4 MAVO entsprechend.
(7)  Die/der Gleichstellungsbeauftragte kann in Absprache mit dem Generalvikar Sprechstunden, Informations-
veranstaltungen und Mitarbeitendenbefragungen über Gleichstellungsfragen durchführen.
(8)  Sie/er trägt Sorge für die Verwendung einer geschlechtersensiblen Sprache.
(9)  Personalbezogene Unterlagen, die anlässlich einer Beteiligung der/des Gleichstellungsbeauftragten zur
Verfügung gestellt wurden, sind nach Abschluss der Beteiligung zurückzugeben. Eine anonymisierte Speiche-
rung für eine fortlaufende aktenmäßige Speicherung ist möglich. Unterlagen, die personenbezogene Daten
enthalten, sind vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen. Für die Einhaltung der Vorschriften über den
Datenschutz durch die/den Gleichstellungsbeauftragte/n ist das Erzbischöfliche Ordinariat verantwortlich.

§ 7 Beanstandungsrecht
(1)  Hält die/der Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme mit dieser Ordnung oder anderen Vorschriften
über die Gleichstellung von Frauen und Männer für unvereinbar, hat sie/er das Recht, diese Maßnahme binnen
einer Woche nach ihrer/seiner Unterrichtung zu beanstanden.
(2)  Beanstandet die/der Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme, hat der Dienstgeber unter Abwägung der
Einwände zu entscheiden. Bis zur erneuten Entscheidung ist der Vollzug der Maßnahme auszusetzen. Bei
unaufschiebbaren Maßnahmen können vorläufige Regelungen getroffen werden. Diese sind den Betroffenen
gegenüber als solche zu kennzeichnen. Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist von der vorläufigen Regelung
und von der erneuten Entscheidung zu unterrichten.

Dritter Teil
Gleichstellungsförderung

Abschnitt 1: Bericht und Gleichstellungsplan

§ 8 Jährlicher Gleichstellungsbericht
Die/der Gleichstellungsbeauftragte erstellt für den Generalvikar einmal jährlich einen Bericht über die Umset-
zung und Einhaltung dieser Ordnung sowie über sonstige Maßnahmen zur Verwirklichung der beruflichen
Gleichstellung von Frauen und Männern, der in die Kurienkonferenz eingebracht wird.

§ 9 Gleichstellungsplan
(1)  Alle Einrichtungen sind verpflichtet, ab 2023 einen Gleichstellungsplan zu erstellen.
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(2)  Der Gleichstellungsplan ist für die Dauer von sechs Jahren zu erstellen und soll bei erheblich strukturellen
Änderungen angepasst werden. Bei der Erstellung des Gleichstellungsplans ist die/der Gleichstellungsbeauf-
tragte frühzeitig zu beteiligen. Zusammen mit dem Gleichstellungsplan ist alle sechs Jahre eine Übersicht über
die Beschäftigtenstruktur der einzelnen Dienststellen vorzulegen und in der jeweiligen Dienstelle in geeigneter
Form bekannt zu machen.
(3)  Der Gleichstellungsplan hat eine Bestandsaufnahme und beschreibende Auswertung der Beschäftigungs-
struktur zu enthalten, wozu die personalverwaltende Stelle die Daten zur Verfügung stellt. Hierfür sind alle
sechs Jahre folgende Daten zu erheben: Anteil von weiblichen und männlichen Beschäftigten insgesamt
sowie insbesondere in Bezug auf Bewerbungen, Einstellungen, Eingruppierung, Beschäftigungsumfang, Lei-
tungstätigkeit, Höhergruppierung und Beförderung, Elternzeit, Fortbildung und Beurlaubungen sowie etwaigen
weiteren Gleichstellungskriterien.
(4)  Im Gleichstellungsplan ist von der verantwortlichen Leitung festzulegen, mit welchen personellen, organi-
satorischen, fortbildenden und qualifizierenden Maßnahmen die Frauenanteile bei Positionen mit Vorgesetzten-
und Leitungsaufgaben in unterrepräsentierten Bereichen erhöht werden, bis eine Beseitigung der Unterreprä-
sentanz erreicht ist.
(5)  Der Gleichstellungsplan ist innerhalb eines Monats nach der Ausfertigung durch die Dienststellenleitung
in den vom Geltungsbereich des Gleichstellungsplans erfassten Dienststellen an geeigneter Stelle zur Einsicht
auszulegen, auszuhängen oder in sonstiger Weise bekannt zu machen.
(6)  Nach drei Jahren (Zwischenbericht) und im nächsten Gleichstellungsplan stellt jede Dienststelle, die den
Gleichstellungsplan erstellt, den Stand der Erfüllung der im Gleichstellungsplan festgelegten Zielvorgaben
fest. Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig zu beteiligen. Werden die Zielvorgaben nicht erreicht ist dar-
zulegen, weshalb vom Gleichstellungsplan abgewichen wird und welche Gegenmaßnahmen ergriffen wurden.

Abschnitt 2: Weitere Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung

§ 10 Stellenausschreibung und Stellenbesetzung
(1)  Bei Stellenausschreibungen ist darauf hinzuweisen, dass die Erzdiözese Freiburg bemüht ist, den Frauen-
und Männeranteil in den Bereichen zu erhöhen, in denen Frauen oder Männer unterrepräsentiert sind. Die
Stellenausschreibungen sind so zu formulieren, dass sich Menschen unabhängig vom Geschlecht angesprochen
fühlen. Ist ein Geschlecht in einem Bereich stark unterrepräsentiert, ist dieses gezielt zur Bewerbung aufzufor-
dern und entsprechend verstärkt zu den Vorstellungsgesprächen einzuladen.
(2)  Sollte eine Stelle nur mit Beeinträchtigung dienstlicher Belange teilbar oder keine Teilzeitbeschäftigung
möglich sein, ist dies gegenüber der/dem Gleichstellungsbeauftragten zu begründen und hierauf in der Stellen-
ausschreibung hinzuweisen.
(3)  Familienbedingte Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit dürfen sich nicht nachteilig auswirken. Erfahrun-
gen und Fähigkeiten aus ehrenamtlicher Tätigkeit und/oder aus der Betreuung von Kindern oder pflegebedürf-
tigen Angehörigen oder sonstigen familiären Pflichten sind bei der Beurteilung zu berücksichtigen, soweit
diese für die zu übertragenden Aufgaben förderlich sind.
(4)  Bei der Beauftragung einer externen Personalberatung für die Personalsuche ist eine verhältnismäßig
besetzte Liste mit geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten Vertragsbestandteil.
(5)  Soweit der/dem Gleichstellungsbeauftragten kein Beteiligungsrecht nach § 6 dieser Ordnung zusteht,
werden Stellenausschreibungen der/dem Gleichstellungsbeauftragten mit der Veröffentlichung zur Kenntnis
gegeben.
(6)  Auswahlkommissionen sollen paritätisch mit Frauen und Männern besetzt werden.
(7)  In den Auswahlverfahren wird bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung das unterreprä-
sentierte Geschlecht bevorzugt.

§ 11 Ausgeglichener Geschlechteranteil in Leitung- und Führungspositionen
(1)  Die Erzdiözese Freiburg hat zum Ziel, den Frauen- und Männeranteil in Leitungs- und Führungspositionen
ausgeglichen zu gestalten, sodass eine vollzeitäquivalente Parität sichergestellt wird.
(2)  Der Frauenanteil in Leitungs- und Führungspositionen ist zu erhöhen bis dauerhaft eine vollzeitäquivalente
Parität erreicht ist.
(3)  Allen Verantwortlichen obliegt es, in ihrem Bereich auf eine Parität der Geschlechter in Leitungs- und
Führungspositionen hinzuwirken. Dies beinhaltet insbesondere die aktive Förderung
a) der Entwicklung und Umsetzung von Teilzeitmodellen bei Leitungs- und Führungsverantwortung,
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b) von Führungsnachwuchs durch die Teilnahme an entsprechenden Mentoringprogrammen und Fortbildun-
gen,

c) von Netzwerkarbeit unter Frauen in Leitungs- und Führungspositionen.

§ 12 Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(1)  Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Beschäftigte, die eine Familientätigkeit ausüben, ist aktiv zu
fördern.
(2)  Eine Familientätigkeit übt aus, wer mindestens ein Kind unter 18 Jahren betreut oder einen nach ärztli-
chem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen pflegt.
(3)  Die Rahmenbedingungen werden so gestaltet, dass Benachteiligungen von Beschäftigten in Familientätig-
keit vermieden werden und eine familienfreundliche Gestaltung der Arbeitsplätze gegeben ist. Dies erfolgt
– sofern betriebliche Belange nicht entgegenstehen – insbesondere durch
a) die aktive Förderung von flexiblen Arbeitszeit-, Teilzeit- und Jobsharingmodellen im Rahmen der gesetz-

lichen Regelungen,
b) die aktive Förderung von mobilem Arbeiten,
c) die Gestaltung von Leitungs- und Führungspositionen, dass sich deren Ausübung mit der Verantwortung

für Kinder und Familie vereinbaren lässt,
d) die Ermöglichung individueller Regelungen zwecks flexibler Gestaltung von Betreuungs- und Pflegezei-

ten (z. B. Rücksichtnahme auf Schulbeginn/Ferienzeit bei Urlaubsplanung und Arbeitszeit, Berücksichti-
gung der Betreuungs- und Pflegezeiten bei der Anordnung von dienstlichen Terminen, Überstunden oder
Mehrarbeit oder Ähnliches),

e) die aktive Förderung der Inanspruchnahme von Elternzeit aller Geschlechter gleichermaßen, insbesondere
Männer,

f) die Erleichterung des Wiedereinstiegs in die berufliche Tätigkeit nach Elternzeit/Betreuungszeit mittels
entsprechender Kontakthalteprogramme und Wiedereingliederungsmaßnahmen.

§ 13 Fortbildung, berufliche Entwicklung und Wiedereinstieg
(1)  Für alle Beschäftigten werden bei Bedarf besondere Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die eine Wei-
terqualifikation ermöglichen und zur Verbesserung der beruflichen Aufstiegschancen beitragen. Fortbildungs-
maßnahmen werden so gestaltet, dass auch Teilzeitbeschäftigten und Beschäftigten in Familientätigkeit die
Teilnahme möglich ist.
(2)  Beurlaubte Beschäftigte oder Beschäftigte in Elternzeit werden – soweit gewünscht – regelmäßig mittels
E-Mail- bzw. Postversand oder Zugang zum Intranet über stattfindende relevante Fortbildungen und Stellen-
ausschreibungen informiert.
(3)  Für die Bereiche Personal und Führung sind vor allem für Führungskräfte Fortbildungen zu gleichstel-
lungsrelevanten Themen zwecks Förderung eines Bewusstseins für Geschlechtergerechtigkeit aktiv zu fördern.
(4)  Nach einer längeren Unterbrechung der dienstlichen Tätigkeit sollen Hilfen zum Wiedereinstieg angeboten
werden.

§ 14 Beratungs- und Entscheidungsgremien
Arbeitsgruppen, Kommissionen, Konferenzen und sonstige Gremien sollen verhältnisgerecht mit Frauen und
Männern besetzt werden, sofern die Regelungen des kirchlichen Rechtes nicht entgegenstehen.

Vierter Teil
Schlussvorschriften

§ 15 Inkrafttreten
Diese Gleichstellungsordnung tritt am 1. Februar 2022 in Kraft und ersetzt die Gleichstellungsordnung vom
22. November 2006, zuletzt geändert am 28. Dezember 2012, und den Gleichstellungsplan für Leitungsaufga-
ben vom 16. April 2013, welche hiermit aufgehoben werden.
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Freiburg im Breisgau, den 13. Januar 2022

Erzbischof Stephan Burger

Mitteilungen des Generalvikars

Nr. 12
Einführung für neue pastorale Ansprechpersonen

von Kindertageseinrichtungen als digitales Chat-Angebot

Da durch die anhaltende Pandemielage die Planung von Präsenzveranstaltungen schwierig ist, wird ein weite-
res Angebot in digitaler Form zur Einführung neuer pastoraler Ansprechpersonen aus den Seelsorgeteams
ermöglicht.
Termin: Mittwoch, den 23. Februar 2022 von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Inhalte:

– Profil und Aufgaben pastoraler Ansprechpersonen von Kindertageseinrichtungen
– Kindertageseinrichtung als pastoraler Ort
– Grundlagendokumente und Standards religiöser Bildung in Kindertageseinrichtungen
– Unterstützungsangebote und Materialien

Leitung: Barbara Remmlinger, Leiterin Referat Kindertageseinrichtungen und frühkindliche Bildung,
Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg

Anmeldung bis Freitag, den 18. Februar 2022 über die Website des Referats Kindertageseinrichtungen und
frühkindliche Bildung: www.ebfr.de/kita.
Der Chat findet über Webex statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie einen Tag vorher zugesendet.
Für Rückfragen wenden Sie sich an kita@ordinariat-freiburg.de.
Mit diesem Angebot tragen wir den veränderten Genehmigungsrichtlinien für katholische Kindertageseinrich-
tungen (vgl. Amtsblatt Nr. 23 vom 25. Oktober 2019, Nr. 107) Rechnung, die festlegen, dass für die Genehmi-
gung neuer Gruppen und Einrichtungen eine pastorale Ansprechperson aus dem Seelsorgeteam benannt sein
soll, welche an den Studientagen für pastorale Ansprechpersonen teilnimmt.

Nr. 13
Aufbaukurs Pfarrverwaltung

Zielgruppe: Pfarrer an der ersten Pfarrstelle
Termin: 4. bis 7. Juli 2022
Ort: Karl Rahner Haus, Habsburgerstr. 107, 79104 Freiburg
Veranstalter: Institut für Pastorale Bildung, Referat Priester
Link: https://www.ipb-freiburg.de/akpv22
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Nr. 14
Kirchliche Statistik – Erhebungsbogen 2021

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz bittet wieder alle Pfarreien um die Zahlen zur Kirchlichen
Statistik für das Jahr 2021. In diesem Jahr erfolgt die Erfassung des Erhebungsbogens 2021 für die Kirchliche
Statistik der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland nur noch über das Intranet unter > „Diözesane
Projekte“ > „Erhebungsbogen“ (https://intranet.erzbistum-freiburg.de) der Erzdiözese Freiburg.
Die Aufforderung zur Abgabe ist Ihnen bereits über die Kirchliche Meldestelle zugegangen. Wir bitten höflich,
den Abgabetermin, 28. Februar 2022, zu beachten.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Referat Kirchliche Meldestelle, Telefon: 0761 2188-750,
info@kmst-freiburg.de.

Nr. 15
Wohnung für Priester im Ruhestand

Im Kloster St. Lioba Freiburg-Günterstal, Dekanat Freiburg, steht für einen Priester im Ruhestand ab sofort
eine Wohnung (80 m², 3 Zimmer, Küche, Bad) zur Anmietung zur Verfügung. Mithilfe in der Seelsorge nach
Absprache ist erwünscht. Anfragen per E-Mail an: priorat@kloster-st-lioba.de.

Nr. 16
Schweigeexerzitien für Priester und Diakone

Benediktinerabtei Weltenburg, Gästehaus St. Georg

Termin: 27. Februar bis 4. März 2022
Thema: „Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt“ (Psalm 30,12). Biblische Exerzitien mit den Psalmen.
Leitung: Prof. Dr. Franz Sedlmeier, Augsburg

Termin: 7. bis 11. März 2022
Thema: „Was wir glauben – das Credo der Kirche“
Leitung: Prof. Dr. Ludwig Mödl, München

Termin: 10. bis 14. Oktober 2022
Thema: „Das Leben des Priesters heute“
Leitung: Prof. Dr. Ludwig Mödl, München

Termin: 14. bis 19. November 2022
Thema: „Leben als Jünger und Zeuge Jesu Christi – Herausforderung und Gnade“
Leitung: Dr. Wilfried Hagemann, Münster

Termin: 4. bis 9. Dezember 2022
Thema: „An mir findest du reiche Frucht“ (Hos 14,9). Biblische Exerzitien mit dem Buch Hosea.
Leitung: Prof. Dr. Franz Sedlmeier, Augsburg

Anmeldung: Weltenburger Klosterbetriebe GmbH
Gästehaus St. Georg
Asamstr. 32, 93309 Kelheim-Weltenburg
Telefon: 09441 6757-500, Fax: 09441 6757-500, gaestehaus@kloster-weltenburg.de
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Personalmeldungen

Nr. 17
Ernennung

Pfarrer Bernhard Pawelzik, Wiesloch, wurde mit Wirkung vom 7. Januar 2022 zum stellvertretenden Dekan
des Dekanats Wiesloch ernannt.

Nr. 18
Anweisungen/Versetzungen

1. Januar: Vikar Pater Damianus Ria Pay SVD, Freiburg, als Vikar (Einführungsstelle) in die Pfarreien der
Seelsorgeeinheit Buchen, Dekanat Mosbach-Buchen
Vikar Pater Renny Dominic CST, Freiburg, als Vikar (Einführungsstelle) in die Pfarreien der
Seelsorgeeinheit Mannheim Süd, Dekanat Mannheim
Vikar Dr. Cornelius Chukwu, Ispringen, als Kooperator in die Pfarreien der Seelsorgeeinheiten
Kämpfelbachtal und Pfinztal, Dekanat Pforzheim

1. Februar: Vikar Noel Uwimpuhwe, Freiburg, als Vikar (Einführungsstelle) in die Pfarreien der Seelsorge-
einheit Empfingen-Dießener Tal, Dekanat Zollern

Nr. 19
Zurruhesetzung

Der Herr Erzbischof hat der Bitte um Zurruhesetzung von Herrn Spiritual Helmut Miltner, Konstanz, Spiritual
der Barmherzigen Schwestern vom hl. Kreuz in Hegne, zum 1. Juli 2022 entsprochen und ihn zum selben
Termin von seiner Aufgabe als Spiritual entpflichtet.

Nr. 20
Im Herrn verschieden

30. Dezember 2021: Diakon Konrad Schork, Ottenhöfen, † in Achern
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